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§ 7 VBO 1995 Amtsverschwiegenheit
 VBO 1995 - Vertragsbedienstetenordnung 1995

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.02.2023

Der Vertragsbedienstete ist zur Verschwiegenheit über alle ihm ausschließlich aus seiner amtlichen Tätigkeit bekannt

gewordenen Tatsachen verp ichtet, deren Geheimhaltung im Interesse der Aufrechterhaltung der ö entlichen Ruhe,

Ordnung und Sicherheit, der umfassenden Landesverteidigung, der auswärtigen Beziehungen, im wirtschaftlichen

Interesse einer Körperschaft des ö entlichen Rechts, zur Vorbereitung einer Entscheidung oder im überwiegenden

Interesse der Parteien geboten ist. Die Verp ichtung zur Amtsverschwiegenheit besteht nicht gegenüber den

Vorgesetzten, den Organen, gegenüber denen eine gesetzliche Mitteilungsp icht besteht, und in den Fällen, in denen

der Vertragsbedienstete vom Magistrat von der Verpflichtung zur Amtsverschwiegenheit entbunden wurde.
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